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Beratungsvorlage FB 2019/0008 

 

Mainz, den 26.03.2019 

TOP 5 - Löschwasserversorgung - aktueller OVG-Beschluss 

 

 

Sachstand: 

Das OVG Rheinland-Pfalz hat die Nichtzulassungsbeschwerde zum bekannten Urteil des VG 

Neustadt vom März 2018 in Sachen Einbezug der Löschwasserkosten in die Entgelte 

Wasserversorgung (4 K 9850/17.NW, vgl. Sitzungen Fachbeirat im April und August 2018) 

abgewiesen (6 A 10460/18.OVG, Anlage). Weder bestünden ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des 

angefochtenen Urteils noch besondere rechtliche oder tatsächliche Schwierigkeiten. Ebenfalls lägen 

die Voraussetzungen einer Grundsatzbedeutung der Sache nicht vor. Damit wird das Urteil des VG 

Neustadt rechtskräftig werden. 

Das VG Neustadt hatte entschieden, dass die Kosten für die Löschwasservorhaltung nicht in die 

Kalkulation der Wasserversorgungsgebühren hineingerechnet werden dürfen.  

Im Übrigen mündlicher Bericht. 

Angestrebt wird nun eine Änderung im LWG bzw. des KAG, um - nach dem Vorbild NRW - zu 

erreiche, dass die Kosten für eine nach den örtlichen Verhältnissen angemessene 

Löschwasserversorgung in Rahmen der Kalkulation der Entgelte Wasserversorgung ansatzfähig sind.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Fachbeirat wird um Meinungsbildung gebeten. 

 
















